S a t z u n g 

d e r  B i b l i o t h e k 

des Leibniz-Institutes für Katalyse e. V. an der Universität Rostock 

§ 1   
Allgemeines

Für die Benutzung der Bibliothek des Leibniz-Institutes für Katalyse e.V.  an der Universität Rostock  werden folgende Benutzerbedingungen erlassen. Zwischen der Bibliothek und dem Benutzer wird ein öffentlich-rechtliches Benutzerverhältnis gegründet.

§ 2 
 Benutzer

Benutzer der Bibliothek sind in erster Linie die Mitarbeiter des Leibniz-Institutes für Katalyse. Externe Besucher sind verpflichtet, Kontakt zur Bibliothekarin aufzunehmen.

Mit dem Betreten der Bibliothek erkennt jeder Benutzer die Satzung an.

§ 3  
Verhalten in der Bibliothek

Benutzer der Bibliothek sind verpflichtet, die Bibliotheksbestände sorgfältig zu behandeln und vor Beschädigung oder Beschmutzung zu schützen. Unterstreichungen und Randbemerkungen sind unstatthaft.

Rauchen, Essen und Trinken sind in der Bibliothek untersagt.

§ 4
Benutzung

Das Bibliotheksgut kann zur Benutzung außerhalb der Bibliothek ausgeliehen werden. Ausleihen für Monographien sind auf der in der Bibliothek ausliegenden Notverbuchungsliste einzutragen. 

Rückgaben haben generell persönlich bei der Bibliothekarin zu erfolgen.

Externe Besucher melden sich in jedem Fall bei der Bibliothekarin.

§ 5
Ausleihe

Von der Ausleihe ausgeschlossen sind folgende Bestandseinheiten:

· Houben-Weyl

· Ullmann

· Organic Syntheses

· Organic Reactions
· Adv. Inorganic Chemistry

· Adv. Organometallic Chemistry

· Adv. Physical Organic Chemistry .

Diese sind spätestens bis 8.00 Uhr des der Entleihung folgenden Tages in die Bibliothek zurückzustellen.

Eine Dauerleihe ist nur für Bücher gestattet, die von speziellem Interesse für jeweils einen Mitarbeiter (z. B. Analytik) sind, sowie für solche Bücher, die mehrfach im Institut vorhanden sind.

Eine Verlängerung der Leihfrist ist möglich, wenn keine Vorbestellungen vorliegen.

Die Bibliothekarin kann ein ausgeliehenes Buch auch vor Ablauf der Leihfrist zurückfordern, wenn das aus besonderen Gründen erforderlich ist.

Eine Weitergabe entliehener Bücher an dritte Personen ist nur nach Absprache mit der Bibliothekarin gestattet.

§ 6 
Mahnungen

Bei Überschreitung der Leihfrist wird an die Rückgabe gemahnt.

Für interne Benutzer ist die Mahnung gebührenfrei.

§ 7
Schadensersatz

Bei Verlust des Bibliotheksgutes ist der Benutzer zur Beschaffung eines Ersatzexemplares verpflichtet. Die Bibliothek kann statt dessen die Kosten der Wiederbeschaffung des Originals, einer Kopie oder Kosten in Höhe des festgestellten Wertes in Rechnung stellen. Bei Nichtrückgabe fälligen Bibliotheksgutes oder Nichtzahlung von Gebühren wird das Verwal-tungszwangsverfahren eingeleitet bzw. Klage erhoben.

Wird als verloren gemeldetes Bibliotheksgut nachträglich zurückgegeben, hat der Benutzer Anspruch auf Übergabe des Ersatzexemplares oder der inzwischen angefertigten Kopie.

§ 8
Fernleihe

Bei der Beschaffung in der Bibliothek nicht vorhandener Literatur im Leihverkehr berät die Bibliothekarin.

Für die Benutzung der im Leihverkehr beschafften Werke gelten die besonderen Auflagen der liefernden Bibliothek, im Übrigen die Bestimmungen dieser Satzung.

§ 9
Anfertigung von Kopien

Es besteht die Möglichkeit von Literatur, die in der Bibliothek vorhanden ist, Kopien anzufertigen. 

Die Beachtung von Urheberrechten obliegt dem Benutzer.

Diese Satzung tritt am 01.02.2002 in Kraft.
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